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Erwägungen

E. 1
Es geht um die Akteneinsicht bei hängigem Strafverfahren durch eine andere Behörde
gemäss Art. 101 Abs. 2 StPO . Die angefochtene Verfügung schliesst weder das
Strafverfahren noch das vom Waffenbüro geführte Verwaltungsverfahren ab. Sie stellt nach
der Rechtsprechung einen Zwischenentscheid gemäss Art. 93 BGG dar (Urteil
1B_241/2016 vom 11. Oktober 2016 E. 1.1 f.).

Gemäss Absatz 1 dieser Bestimmung ist die Beschwerde zulässig, wenn (a) der
Zwischenentscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann, ober (b)
wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit
einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren
ersparen würde.

Die Variante nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG fällt hier ausser Betracht.

Als oberste rechtsprechende Behörde des Bundes soll sich das Bundesgericht in der Regel
nur einmal mit der gleichen Streitsache befassen müssen. Nach ständiger Praxis zu Art. 93
Abs. 1 lit. a BGG ist ein Zwischenentscheid daher nur ausnahmsweise anfechtbar, sofern
dem Beschwerdeführer ein konkreter rechtlicher Nachteil droht, der auch durch einen für
ihn günstigen späteren Entscheid nicht mehr behoben werden kann ( BGE 144 IV 90 E.
1.1.3 S. 95 mit Hinweis).

Aufgrund des Arztzeugnisses möchte das Waffenbüro prüfen, ob beim Beschwerdeführer
ein Hinderungsgrund nach Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1997 über
Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz, WG; SR 514.54) besteht. Träfe dies
zu, hätte das Waffenbüro gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. b WG die Waffen des
Beschwerdeführers zu beschlagnahmen. Mit der angefochtenen Verfügung wird das
Arztzeugnis dem Waffenbüro zur Kenntnis gebracht. Die Beamten des Waffenbüros sind
jedoch an das Amtsgeheimnis gebunden. Sollte das Waffenbüro einen dem
Beschwerdeführer nachteiligen Entscheid fällen, könnte der Beschwerdeführer dagegen die
ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ergreifen. Dabei könnte er insbesondere - wie
mit der vorliegenden Beschwerde in Strafsachen - vorbringen, das Arztzeugnis sei nicht
mehr aktuell, weshalb daraus keine für ihn nachteiligen Schlüsse gezogen werden dürften.
Sollte die Rechtsmittelinstanz dem zustimmen und deshalb das Arztzeugnis als
unbeachtlich beurteilen, wäre für den Beschwerdeführer jeder Rechtsnachteil beseitigt. Der
dem Beschwerdeführer aufgrund der angefochtenen Verfügung drohende Rechtsnachteil
kann demnach durch einen für ihn günstigen späteren Entscheid behoben werden. Ein nicht
wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ist deshalb zu
verneinen (ebenso Urteil 1B_241/2016 vom 11. Oktober 2016, das einen vergleichbaren
Fall betraf).



Die Beschwerde ist damit nach der zutreffenden Ansicht der Vorinstanz unzulässig.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer beantragt in der Replik, es sei durch das Bundesgericht festzustellen
und dem Beschwerdeführer zu berichten, ob die Vernehmlassung der Vorinstanz dem
Waffenbüro eröffnet worden oder Letzterem durch die Vorinstanz direkt in Kopie zugestellt
worden sei.

Das Bundesgericht stellte am 22. Juni 2018 eine Kopie der Vernehmlassung der Vorinstanz
(act. 9a) dem Waffenbüro zu.

E. 2.2
Der Beschwerdeführer beantragt in der Replik sodann, es sei durch das Bundesgericht zu
überprüfen, ob die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung das Amtsgeheimnis verletzt habe,
wobei eine allenfalls gegebene Amtsgeheimnisverletzung von Amtes wegen zur
Strafanzeige zu bringen sei.

Die Vorinstanz zitiert in der Vernehmlassung aus dem Protokoll der Einvernahme des
Beschwerdeführers in der obergerichtlichen Berufungsverhandlung vom 23. Januar 2018.
Letztere war öffentlich. Tatsachen, die in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung zur
Sprache kommen, sind keine Geheimnisse ( BGE 127 IV 122 E. 3b/aa S. 129 mit
Hinweisen). Für eine Amtsgeheimnisverletzung nach Art. 320 StGB bestehen demnach
keine ernsthaften Anhaltspunkte, weshalb eine Strafanzeige durch das Bundesgericht ausser
Betracht fällt.

E. 2.3
Der Beschwerdeführer beantragt in der Replik schliesslich, diese sei dem Waffenbüro nicht
zu eröffnen.

Für die Geheimhaltung der Replik gegenüber dem Waffenbüro besteht kein Grund. Die
Replik ist deshalb dem Waffenbüro praxisgemäss zur Kenntnis zu bringen.

E. 3
Da der Beschwerdeführer unterliegt, trägt er die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1
BGG ).
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